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B-PLAN l)ER GE}MINI)E TIEFENTF{ÄI,
"lN DEN BIRKENGÄRTEN, 2 . LINDERUNG BEGRÜNDUNG

l Erfordernis der Planaufstellung

Die Gemei.nden haben die Bauleitpläne aufzustellen. sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung u.Ordnung erforderlich ist. (S l Abs.3 BAUGB)

Die Gemeinde Ti.efenthal hat di.e Änderung des B-Planes "ln den Birkengärten"
besch].oasen um einzelne Vorschriften des .Planes im Interesse einer weiteren
geordneten städtebaulichen Entwicklung hinzuzufügen oder zu ändern.

2 Einfügung in die Bauleitplanung und in die überörtliche Planung

Di.e Gemeinde Tiefenthall beabsichtigte mit dem Bebauungsplan ''ln den Birken
gärten'' di.e i.m Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
für die Gemei.nde Tiefentha]. vorgesehene bauli.che Entwicklung im Norden des
Gebietes, dem Bedarf entsprechend zu ordnen.

Der Flächennutzungsplan sieht für den Geltungsbereich des B-Planens -'Wohnen''
vor. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und si.eht
zum überwiegenden Teil "Allgemeines Wohngebiet'' vor

Im Nordosten des Geltungsbereiches i.st eine kleinere Fläche als Übergang zum
Dorfgebiet des alten Ortsteiles als Mischgebiet ausgewi.eßen.

3 . Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes erstreckt sich im An-
schluß an den nördli.chen Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage vonTiefenthal

Im Westen und i.m Norden grenzen .landwirtschaftlich genutzte Flächen an den
Geltungsbereich .

In} Süden grenzt das Plangebiet des Bebauungsplanes "ln den Birkengärten
- Erweiterung -'' an den Geltungsbereich.

Im Osten schließt der Plan an den nordöstlichen Bereich der im Zusammenhang
bebauten Ortslage

4.Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "ln den Birkengärten" ist in der
Zeichnung mit dick gestrichelter Linie umfahren. Die Erschließungsanlagen
sind hergestellt und der überwiegende Teil der zur Verfügung stehenden Bau-
grundstücke ist inzwischen bebaut. Lediglich einzelne Grundstücke sind noch
unbebaut

Gegenüber der katasteramtlich unzureichenden Originalfassung des B-Planes ''ln
den Birkengärten" wurde der nunmehr vorliegende Plan ''Änderung 2" auf der
Grundlage der inzwischen erneuerten Flurkarte dargestellt

3



B-PLAN DER GEMEINDE TIEFENI'HAL
"IN DEN BIRKENGÄRTEN, 2 .ÄNDERUNG

5 . Erläuterung der Planung

5 . 1 Bebaubare Flächen

Als Art der baulichen Nutzung ist für den Geltungsberei.ch des B-Planes
zum überwiegenden Teig ''A]]gemeines Wohngebiet'' und zum k].eineren Teil
''Mischgebi.et" vorgesehen. Di.e Festsetzung ''Allgemeines Wohngebiet '' ist
aus dem Flächenutzungsplan der Verbandsgemeinde Hettenlei.delheim ent-
wickelt. Die Festsetzung ''MI.schgebiet'' wurde nach Abwägung getroffen.
um So bereits früheren Anregungen der Landwirtschaftskammer zu ent-
sprechen. die einen tJbergangsbereich zwischen dem Dorfgebiet der alten
Ortslage und dem Wohngebiet im Geltungsbereich des B-Planes zu schaffen

Innerhallb des Geltungsbereiches orientiert sich das Maß der baut. Nutz
ung mit der Grundf].ächenzahl unterhalb der Obergrenzen der BAUNVO. Die
bebaubaren Flächen entsprechen im wesentlichen den städtebaulichen
Grundzügen des Ursprungsplanes. Um der in den letzten Jahren ei.ngetret
enen Entwicklung Rechnung zu tragen. wurden di.e bebaubaren Flächen mit
veränderten Abstandsmaßen zu den Stiaßenbegrenzungslinien und zu den
rückwärtigen Grundstücksgrenzen neu geordnet. Diese Veränderung soll
eine bessere Ausnutzung der Grundstücke hi.nsichtlich der Orientierung
der Gebäude aber auch der Ausnutzung der überbaubaien Flächen dienen.
Sie entspri.cht außerdem dem i.n den vergangenen Jahren geübten Verwal-
tungshandeln. einzelne Gebäude mit gen.nieren als i.m Ursprungsplan vor.
gesehenen Straßenabständen zuzulassen.

Wegen der besseren Ausnutzung bei Ausbau der Dachgeschoße sollen nach
der 2.Änderung des B-Planes ''ln den Birkengärten'' auch Kniestöcke und
Dachaufbauten in geringem Umgang möge.i.ch sein. Genauere Festlegung
hierzu sind in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.

Ebenfalls um eine bessere Ausnutzung der Dachgeschosse zu ermögli.chen.
wurde die zulässige Dachneigung gemäß Planeintrag erhöht

Neu in den Plan aufgenommen wurde ei.ne kiel.nele Fläche für den Gemein-
bedarf. Es i.st vorgesehen. auf dem gekennzeichneten Grundstück im Nord
osten des Plangebietes ein kleines Feuerwehrgerätehaus mit den dazuge-
hört.gen Nebenräumen und KFZ-Std.lplatzflächen zu errichten.

5.2 Verkehrsanlagen

Hi.nsichtlich der Verkehrsanlagen wurden die Vorschriften des Ursprungs
planes unverändert übernommen. Aktual i.viert wurde die Darstellung der
"Nebenerschl i.eßungsflächen'' als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim
mund, verkehrsberuhigt zu gestalten.
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5.3 Ver--und Entsorungsanlagen

Die Erschließungsanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "ln den
Birkengärten'' wurden inzwischen auf der Grundlage des Ursprungsplanes
hergestellt. Die Wasserversorgung erfolgt durch die öffentli,che Trink-
wasserversorgung der Verbandsgemei.nde Hettenlei.delhei.m. Für die Abwas-
serbeseitigung steht das öffentliche Kanalnetz mit öffentlicher Kläran-
lage mit zur Verfügung.

5.4 Grüliordnung

Die Vorschriften über di.e grünordnerischen Maßnahmen nach dem Landes-
pf]-egegesetz von Rhei.nland-Pfalz wurden unverändert i.n den ''Anderungs
plan 2" übernommen.

6 Planentvicklung und Folgeverfahren

Die Planentwicklung auf dei' Grundlage des Ursprungsplanes ist bereü.ts weit
fortgeschri.tten. Die Festsetzungen i.m Änderungsplan dienen der städtebau-
lichen Ordnung der noch unbebauten Grundstücke sowie als Grundlage für Umbau
und Erweiterungsmaßnahmen auf bebauten Grundstücken.

7. Erschließung und Versorung

Die Erschließung des Gebietes ist. wie bereü.ts erläutert abgeschlossen

8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Die 2'.Änderung des Bebauungsplanes "ln den Birkengärten'' hat keinen Einfluß
auf die Kosten der Erschli.eßung.

BESTÄTIGUNG

Die Begründung hat zusammen mit den zeichnen.schen und textil.chen Festnetz
fingen des Bebauungsplanes an dem Verfahren nach S 3 und 5 4 BauGB teilge-
nommen .

Diese Begründung wurde mi.t Beschluß des Gemeinderates von(2gi .C2.?/'e9hebittigt

)
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High ei s Die beigefügten Erläuterungen zur Landschaft-und Grünordnungsplanung
sowie zur Verkehrserschließung sind Bestandteil dieser Begründung.
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GEMEINDE TIEFENTHAL
B-PLAN "IN DEN BIRKENGÄRTEN 2 . ÄNDERUNG 2 VON IO

l FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

S l RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DARSTELLUNG MIT GESTRICHELTER LINIE UMFAHREN .

S2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

GEM. BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG
VOM 8. DEZEMBER 1986 IN VERBINDUNG MIT DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG
(BauNVO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 23. JANUAR 1990.

1 . ZEICHNERISCHER TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1. 2 . INTEGRIERTER GRÜNORDNUNGSPLAN

2 . SCHRIFTLICHER TEIL

2 . 1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2 .2 . FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
2 . 3 . ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN



GEMEINDE TIEFENTHAL
B-PLAN '' IN DEN BIRKENGÄRTEN 3 VON IO

2 . 1 . PLÄNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

( S 9 ABS. 1-3 BAUGB )

A) ART DER BAULICHEN NUTZUNG ( $ 9 ABS. NR l BAUGB +

S l BAUNVO (4+5) )

ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. S 4 BAUNVO

(1)
(2)

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE DIENEN VORWIEGEND DEM WOHNEN .
ZULÄSSIG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
DIE DER VERSORGUNG DES GEBIETES DIENENDEN LÄDEN, SCHENK- UND
SPEISEWIRTSCHÄFTEN, SOWIE NICHT STORENDEN HANDWERKSBETRIEBE ,
ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE,
UND SPORTLICHE ZWECKE .

SOZIALE, GESUNDHEITLICHE

(3) AUSNAHMSWEISE KOENEN ZUGELASSEN WERDEN
1 . BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBE8 ,
2 . SONSTIGE NICHT STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE
3 . ANLAGEN FÜR VERWALTUNGEN
4 . GARTENBÄUBETRIEBE

NICHT ZULÄSSIG SIND GEM. S l ABS. 6 BAUNVO
5 . TANKSTELLEN,

MISCHGEBIET GEM . S6 BAUNVO

(1) MISCHGEBIETE DIENEN DEM WOHNEN UND DER UNTERBRINGUNG VON GEWERBE
BETRIEBEN, DIE DAS WOHNEN NICHT WESENTLICH STÖREN.

(2)
1.
2.
3.

ZULÄSSIG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
GESCHÄFTS- UND BÜROGEBÄUDE ,
EINZELHANDELSBETRIEBE, SCHENK- UND SPEISEWIRTSCHAFTEN,
BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBES .
SONSTIGE GEWERBEBETREIBE ,
ANLAGEN FÜR VERWALTUNGEN
SOZIALE, GESUNDHEITLICHE
GARTENBAUBETRIEBE,

SOWIE

4.
5. SOWIE FÜR KIRCHLICHE ,

UND SPORTLICHE ZWECKE,
KULTURELLE ,

NICHT ZULÄSSIG SIND GEM. S l ABS.5 BAUNVO
7 . TANKSTELLEN
8 . VERGNÜGUNGSSTÄTTEN

DIE AUSNAHMEN NACH S 6 ABS.3 BAUNVO SIND GEM. S l ABS. 6 BAUNVO
NICHT BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANES UND DAMIT NICHT ZULASSIG.



GEMEINDE TIEFENTHÄL
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B) MESZ DER BAULICHEN NUTZUNG ( S 9 ABS l NR . l BAUGB

1. V. M. S 17 BAUNVO )

FESTLEGUNG GEM. PLANEINTRÄG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN ÄLS HÖCHST-
WERT. DIESE HOCHSTWERTE SIND ZULASSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER
ÜBERBAUBÄREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SOWIE DIE VORSCHRIFTEN
DER LBAUO NICHT ZU EINER GERINGEREN AUSNUTZUNG ZWINGEN.

C) BAUWEISE ( S 9 ABS. l NR.2 BAUGB )

DIE BAUWEISE WIRD GEM. PLANEINTRAG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN
WIE FOLGT FESTGEI,EGT :

GEBIET A OFFENE BAUWEISE, EINZEL- UND DOPPELHÄU8ER ZULÄSSIG

GEBIET B OFFENE BAUWEISE, EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

D) GROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE (S 9 ABS . ] NR.3 BAUGB)

IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET BETRÄGT DIE MINDESTGROSSE DER BAUGRUND
STÜCKE FÜR EINZELHAUSER 500 M2 UND FUR DOPPELHAUSHÄLFTEN 250 M2.
DIE MINDESTBREITE FÜR EINZELHÄUSER BETRÄGT 18.00 M. FUR DOPPEL-
HÄUSHALFTEN BETRÄGT SIE 9,00 M.

E) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ( S 9 ABS l NR.2 BAUGB )

DIE GEBÄUDE SIND PARALLEL ZU DEN STRASSENSEITIGEN BÄU-
GRENZEN ZU ERRICHTEN.
AUSNAHMSWEISE KÖNNEN IM NORDWESTLICHEN BEREICH DES B-PLANES DIE
GEBÄUDE PARALLEL ZU DEN RÜCKWÄRTIGEN BAUGRENZEN ERRICHTET WERDEN



GEMEINDE TIEFENTHAL
B-PLAN '' IN DEN BIRKENGÄRTEN 5 VON IO

F) FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN

( S 9 ÄBS. l NR.4 BAUGB )

GARAGEN SIND NUR INNERHALB DER ÜBERBAUBAREN FLACHE ZULASSIG

VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLPLATZ ÄLS STAURAUM ZUR OFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHE (STASSENBEGRENZUNGSLINIE) VON MINDESTENS 5,00 M
VORZUSEHEN .

G) ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

( S 9 ABS. l NR.ll BAUGB )

VERKEHRSFLÄCHEN, VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
SIND IM GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES ENT-
SPRECHEND DEM EINTRAG IN DIE PLÄNZEICHNUNG FESTGESETZT



GEMEINDE TIEFENTHAL
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1) HOHENLÄGE DER BAULICHEN ANLAGEN GEM. S 9 ÄBS 2 BBAUG

BEZUGSHOHE +/-O,OO IST OK STRASSENBELAG DER AM NÄCHSTEN GELEGENEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GRADIENTE)
IN GEBAUDEMITTE BZW. GARÄGENMITTE. DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS
DEM KELLERGESCHOSS DARF EINE HOHE VON + 1,00 M NICHT (ÜBERSTEIGEN.
DIE LBAUO SI ABS. 4 1ST HIERBEI ZU BEACHTEN.
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG, SOFERN DIE
REGELUNGEN ÜBER DIE HOHE DER DACHRINNE ERFÜLLT SIND.
DIE OBERKANTE DER DACHRINNE DARF BEI l +ID EINE HOHE VON + 4.00 M
NICHT tIBERSCHREIVEN UND muß MIND. + 2.80 M BETRAGEN. (VERGL. SKIZZE)
BEI ZWEIGESCHOSSIGER BAUWEISE DARF DIE OBERKANTE DER DACHRINNE EINE
HOHE VON + 6.30 M NICHT ÜBERSCHREITEN UND muß MIND. +5,30 M BETRAGEN.
DIE MAXIMAL ZULASSIGE FIRSTHOHE BETRÄGT BEI leID 10,00 M.
BEI ll BETRÄGT SIE 11,00 M
DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HOHE VON
+ O , 20 M NICHT tJBERSTEIGEN .
HINWEIS: KELLERGESCHOSSE DER BAULICHEN ANLAGEN SIND AUFGRUND DER
TOPOGRAPHISCHEN VERHALTNISSE NICHT IMMER IM FREIEN GEFÄLLE AN DAS
OFFENTLICHE KANALNETZ ANZUSCHLIEßEN UND ZU ENTWÄSSERN. FÜR DIE IU
UG ANGEORDNETEN NASSRAUME SIND ENTSPRECHENDE ABWASSERHEBEANLAGEN
VORZUSEHEN. (DIN 1986)

ÜBER
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2 . 2 FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

FLACHEN FÜR DAS ANPFLÄNZEN VON BÄUMEN STRÄUCHERN UND SONSTIGEN

BEPFLANZUNGEN, SOWIE BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE

ERHALTUNG VON BÄUMEN STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

( S 9 ABS. l NR. 25 A UND B BAUGB )

2.2. 1 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
NACH S 9 ABS. l NR. 25 Ä BAUGB

DIE EINBINDUNG DER ORTSRANDLÄGE HÄT DURCH EINEN PFLANZSTREIFEN
VON 3 m BZW. 5 m BREITE AUF DEN ANGRENZENDEN PRIVATGRUNDSTtJCKEN
ZU; ERFOLGEN. DIE EINFRIEDUNG IST UM > 50 CM VON DER GRUND-
STÜCKSGRENZE AUF DAS GRUNDSTÜCK ZURÜCKZUSETZEN UND DIE
ZWISCHENFLACHE IST MIT NACHFOLGENDEN GEHÖLZEN ZU BEPFLANZEN.
DER LANDSCHAFTSPRÄGENDE BEWUCHS IM BOSCHUNGSBEREICH AN DER
WESTGRENZE IST ZWINGEND ZU ERHALTEN. ERGÄNZEND SIND PFLANZEN
DER FOLGENDEN ARTENÄUSWÄHL VORZUSEHEN (l SOLITÄRGEHOLZ /
].00 M2 GARTENFLÄCHE)

QUEKCUS RUBRA
ACER PLATANO1DES
POPULUS TREMULA
ALBUS INCANÄ
CORPUS SANGUINEA
EUONYMUS EUROPAEUS
ACER CAMPESTRE
CARPINUS BETULUS
PRUNUS SEROTINA

ROTEICHE
BERGAHORN
ZITTERPAPPEL
ERLE
HARTRIEGEL
PFAFFENHÜTCHEN
FELDÄHORN
HAINBUCHE
TRAUBENKIRSCHE

2 . 2 . 2 . VERKEHRSGRÜN

HAUPTERSCHLIES SUNGSSTRAS SEN
BEPFLANZUNG WIRD Z . T.VOM PRIVATEN VORGARTENBEREICH
ÜBERNOMMEN. ( l SOLITÄRGEHOLZ JE 100 M2 VORGARTENFLACHE)
Z.B. - QUEKCUS RUBRA HÖCHST. 4XV ST.U. I0-20 AMERIKANISCHE
ROTEICHE
S . SCHNITT Ä-A
DER BAHNHOFSTR. KOMMT FÜR DEN KALTLUFTABFLUSS EINE BEDEUTUNG
ZU. IM GEHWEGBEREICH SIND DESHALB KLEINKRONIGE ALLEBÄUME
Z.B. ÄCER PLATÄNO1DES "GLOBOSUM" 3 X V HOCHST. 250/300,
ROBINIA PSEUDOACACIÄ ''UMBRACULIFERA'' 3 X V HOCHST. 250/300)
ZU PFLANZEN .

NEBENERSCHLIES JUNGS STRÄS SEN
BEPFLANZUNG WIRD Z.T. VOM PRIVATEN VORGARTENBEREICH
ÜBERNOMMEN, SONST Z . B .
- MORBUS ANGURARIÄ 3 X V HOCHST. 250/300 EBERESCHE
- SOPHORG JAPONICA 3 X V HOCHST. 250/300 SCHNURBAUM
S . SCHNITT B-B
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SPIELPLATZ-GRÜN
DIE EINPASSUNG IN DEN LANDSCHAFTLICHEN CHARAKTER HAT
INSBESONDERE IM OBERGÄNGSBEREICH ZUR FREIEN LANDSCHAFT DURCH
PFLANZSTREIFEN VON > 5 m BREITE MIT PFLANZUNGEN DER FOLGENDEN
ARTENÄUSWAHL ZU ERFOLGEN Z . B .

ACER CAMPESTRE
ACEH PSEUDOPLATANUS
CÄRPINUS BETULUS
CÄSTANEA SATIVA
CORNUS 1 . S .

FELDAHORN
BERGAHORN
HÄINBUCHE
ESSKASTANIE
HARTRIEGEL

PINUS MONTANA MUGHUS
PINUS SILVESTRIS
PRUNUS CERAS IFERA
PYRACANTHA
QUERCUS ROBUR
QUERCUS RUBRÄ
MORBUS AUCUPARIA
VIBURNUU FRAGRANS
ROSA RUGOSA

l S

KIEFER 1 . S .
KIEFER 1 . S .
WILDKISCHE
FEUERDORN
EICHE
ROTEICHE
VOGELBEERE
SCHNEEBALL
KARTOFPELROSE

2 . 2 . 3 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

DER VORGARTEN, D.H. DIE FLÄCHEN ZWISCHEN GEHWEGHINTERKANTE
UND HAUSFLUCHT, IST NACH FERTIGSTELLUNG DER GEBÄUDE
GARTNERISCH ZU GESTALTEN. DER VORGARTEN ÜBERNIMMT Z. T. DIE
BEPFLANZUNG DER HAUPT- UND NEBENERSCHLIESSUNGSSTRASSEN MIT
SOLITARGEHOLZEN. JE 100 M2 VORGARTENFLÄCHE IST MIT EINEM
GROSSGEHOLZ, 70 % DER GESAMTFLÄCHE MIT KLEINGEHOLZEN UND
STAUDEN SOWIE DIE RESTLICHE FLÄCHE MIT GEHOLZEN UNTER 3,9 m
WUCHSHÜHE ZU VERSEHEN, NACHFOLGENDER ARTENAUSWÄHL:

KLEINGEHOLZE - STAUDEN

HYPERICUM CALYCINUM
VINCE MINOR

15/20 ) BODENDECKER
15/20 )

JOHANNISKRAUT
IMMERGRÜN

CAREX PENDULÄ
PENNISETUM COMPRESSUM
DESCHAMPSIA CAESPITOSA
FESTUCA GLAUCA
FESTUCA SCOPARIÄ

)

)

) GRÄSER

SEGGENGRÄS
LAMPENPUTZERGRAS
RASENSCHMIELE
BLÄUGRÄS
GRÜNGRAS

LAVANDULA ÄNGUSTIFOLIA
RUDBECKIA FULGIDIA 1 . S .
DELPHINIUM CURT 1 . S .
AUBRIETIÄ DELTOIDES 1 . S
ALYSSUM SAXATILE

LAVENDEL
SONNENBRÄUT
RITTERSPORN
BLÄUKISSEN
GELBKISSEN

BLÜTENSTAUDEN



GEMEINDE TIEFENTHÄL
B-PLAN ''lN DEN BIRKENGARTEN 9 VON IO

GEHÖLZE / SOLITÄRGEHOLZE

ROSEN 1. S .
AMELÄNCHIER CÄNADENSIS 150/175
PINUS MONTANA 80/100
LINUS NIGRA AUSTRIACA 175/200

ROSEN
FELSENBIRNE
KIEFER
SCHWARZKIEFER

TAXUS BACCATA
ZUSÄTZLICH
MORBUS ÄUCUPARIA

100/125

175/200

FELSENMISPEL
EIBE
VOGELBEERE

2 . 3 0RTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LBÄUO

- LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND-PFALZ (LBAUO) VOM 28 .NOVEMBER 1986
(GVBL. 1987 S.48) IN DER FASSUNG VOM OI.APRIL 1991

A. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

S 86 ÄBS . l NR. l LBAUO

DACHFORM

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND GEM. PLAN-
EINTRÄG SATTELDÄCHER, WALMDACHER ODER KRUPPELWALMDÄCHER ALS DACHFORM
L U Ufl D D l \J .

FÜR GARAGEN ENTLANG VON GRENZEN SIND AUCH FLACHDÄCHER ZULÄSSIG.

DACHNEIGUNG

DIE DACHNEIGUNG DER DÄCHER IST FESTGESETZT GEM PLÄNEINTRAG

GESTALTUNG VON DACHAUFBAUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DACHFENSTERN

DÄCHAUFBAUTEN (DACHGAUBEN) SIND NUR IM 1. DACHGESCHOSS ZULÄSSIG UND NUR IN
GEBÄUDEN MIT l+D. ZUR GLIEDERUNG DER DACHFLÄCHEN IST EINE KOMBINATION AUS
MEHREREN (HOCHSTENS 3 STÜCK) DÄCHAUFBÄUTEN MOGLICH. STRASSENSEITIG DARF
DIE EINZELBREITE NICHT MEHR ALS 3,50 M BETRAGEN. GEMESSEN ÄN DER BREI-
TESTEN STELLE .

DER SEITLICHE ABSTAND ZUM ORTGaNG muß MINDESTENS 2,50 M BETRAGEN.

BEI ZWEIGESCHOSIGEN GEBÄUDEN SIND DACHAUFBAUTEN UND KNIESTOCKE UNZULASSIG



GEMEINDE TIEFENTHAL
B-PLAN ''IN DEN BIRKENGÄRTEN 10 VON IO

B . GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

( S 86 ABS. l NR.3 LBAUO )

MÜLLBOXEN SIND NUR ALS INTEGRIERTER BESTANDTEIL DES GEBÄUDES
ZULÄSgiC .

DER ÜBERGANG VON FERTIGFUSSBODEN ERDGESCHOSS TERRASSE ZU DEN NATÜRLICHEN
ANSCHLUSSHOHEN DES GELÄNDES IST IN ANLEHNUNG AN DIE TOPOGRAPHISCHEN
GEGEBENHEITEN IN EINEM BOSCHUNGSVERHÄLTNIS > 1:4 ZU TERRASSIEREN.

BEI BAULICHEN MASSNAHMEN ZUR TERRASSIERUNG DES GELÄNDES SIND
HOHENSPRONGE BIS MÄX. 50 CM ZULÄSSIG. MATERIALÄUSWAHL
ENTSPRECHEND 1 . 2

BEFESTIGTE FLÄCHEN
ENTSPRECHEND DER FUNKTION UND WERTIGKEIT SIND
UND FARBE ZU DIFFERENZIEREN IN

- FUSSWEGFLACHEN
- HAUPTERSCHLIESSUNGSSTRASSEN
- NEBENERSCHLIESSUNGSSTRASSEN

NÄHERES WIRD IM GESTALTUNGSPLÄN GEREGELT

DIE BELÄGE IN FORM

ÄUFSCHUTTUNG UND ABGRABUNGEN
BEI GRUNDSTÜCKEN IN DER HANGLAGE SIND ENTLANG DER STRASENBE
GRENZUNGSLINIE BIS ZUR GEBÄUDEFLUCHT AUFSCHÜTTUNGEN UND
ABGRABUNGEN BIS IN HOHE DER STRASSENOBERFLÄCHE ZUGELASSEN.

EINFRIEDUNGEN UND ABGRENZUNGEN UND DEREN GESTALTUNG (S 86 ABS l NR.3

LBAUO )

EINFRIEDIGUNGEN ZWISCHEN GEHWEGHINTERKANTE UND HAUSFLUCHT SIND NUR
ALS ÄUFKANTUNGEN BIS MAX. 40 CM HOHE ZULÄSSIG.
EINFRIEDIGUNGEN BIS. MÄX. 100 CM SIND NUR AB FLUCHT HAUSVORDERKANTE
ZULÄSSIG UND IN HOLZBAUWEISE AUSZUFÜHREN.
S . SCHNITT A-Ä

DIE EINFRIEDIGUNG ZWISCHEN DEN PRIVATEN GRUNDSTÜCKEN UND DEN
NICHT ZUM VORGARTEN ZÄHLENDEN BEREICHEN SIND ALS MASCHENDRAHT
ZÄUNE BIS 150 CM HOHE ODER ALS LEBENDE HECKE AUSZUFÜHREN.
(PFLANZENAUswÄnl Nach 2 . 2 . 3)
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